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Gesetzliche Grundanforderungen …
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▪ eigene Rechtspersönlichkeit

▪ offene Mitgliedschaft 

▪ Förderauftrag für die Mitglieder als Hauptzweck definiert. 

▪ § 79 Abs.2 EAG legt fest, dass der Hauptzweck einer EEG nicht im finanziellen 

Gewinn liegen darf, „dies ist, soweit es sich nicht schon aus der 
Gesellschaftsform ergibt, in der Satzung festzuhalten.“
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daraus ableitbare Rechtsformen…
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daraus ableitbare Rechtsformen…
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GmbH

• gesetzlicher Förderungsauftrag iS EAG kraft Rechtsform nicht erfüllt – Ergänzung in 
Satzung ist daher notwendig

• geschlossener Gesellschafterkreis - Mitgliederbewegung nur mittels Notariatsakt

• Stammkapital vertraglich fixiert – Erhöhung oder Herabsetzung streng gesetzlich 
geregelt

• keine externe Kontrolle bei „kleiner“ GmbH

• Gesellschafter sind anteilig an der Substanz der Gesellschaft beteiligt

• Geschäfte zwischen Gesellschaft und Gesellschafter möglich – jedoch unter strengen 
gesetzlichen Auflagen (verdeckte Gewinnausschüttung/verbotene
Einlagenrückgewähr)

=> wenn überhaupt „geeignet“ bei Energiegemeinschaften mit geschlossenem 
Mitgliederkreis
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daraus ableitbare Rechtsformen…
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daraus ableitbare Rechtsformen…
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Verein

• gesetzlicher Förderungsauftrag iS EAG Kraft Rechtsform erfüllt

• offene Mitgliederzahl

• Mitgliederaufnahme verhältnismäßig einfach

• Rechnungsprüfer im Ehrenamt

• keine aktive Teilnahme am wirtschaftlichen Erwerbsleben, da ideeller Zweck
im Vordergrund stehen muss

• Geschäfte zwischen Gesellschaft und Gesellschafter möglich – jedoch unter 
Gemeinnützigkeitsvorbehalt
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Verein

Grenzen des Vereins

• keine klassische Eigenmittelaufbringung da keine „Geschäftsanteile“ der Mitglieder, 
dadurch oftmals verminderte Kreditfähigkeit

• Verein darf nicht auf Gewinn berechnet sein, Gewinnausschüttungen nicht möglich 

• Rechtliche „Sackgasse“ (Verschmelzungen, Spaltungen, … oft nicht möglich)

• Haftung: oftmals keine klare Rollenverteilung mangels rechtlich vordefinierter 
Organisationsstruktur

=> geeignet bei Energiegemeinschaften für kleine überschaubare Einheiten ohne 
wesentliche Erweiterungs- und Gewinnabsichten
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daraus ableitbare Rechtsformen…
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daraus ableitbare Rechtsformen…
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Genossenschaft

▪ vielfältige, individuelle Ausgestaltung der Genossenschaft möglich

▪ hohe Satzungsautonomie

▪ Förderauftrag statutarisch determiniert - gesetzlicher Förderungsauftrag iS EAG Kraft
Rechtsform erfüllt

▪ Geschäfte zwischen Gesellschaft und Gesellschafter durch Förderauftrag gesetzlich
legitimiert und gewollt

▪ wirtschaftliche Nachhaltigkeit: darf und soll auf Gewinn ausgelegt sein,
Gewinnausschüttungen möglich

▪ klare gesetzlich definierte Aufgabenverteilung und damit klare Haftungsverhältnisse
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Genossenschaft - Mittelherkunft

▪ Mitglieder: Energiegemeinschaft bei Genossenschaft ein leicht erweiterbares
Konstrukt

▪ keine Notariatspflicht

▪ keine Firmenbuchpflicht

▪ Kapitalerhöhung- und Kapitalherabsetzung relativ verwaltungsarm möglich

▪ klassische Eigenkapitalaufbringung durch Geschäftsanteile, dadurch verbesserte
Kreditfähigkeit

▪ Bürgerbeteiligung – individuelle Ausgestaltung möglich

▪ aktiv als Eigenkapitalgeber

▪ passiv als Fremdkapitalgeber
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Genossenschaft

▪ Schutzfunktion für Eigentümer (insb. Kommune) und Gläubiger

▪ durch Gebarungsprüfung/Revision

▪ Substanzerhalt steht im Vordergrund  - vor allem bei einem Mitgliederwechsel, 

▪ da kein Mitglied an der Substanz der Genossenschaft beteiligt ist und bei einem 
Mitgliederwechsel nur Nominalwert (geleistete Einlage) auszuzahlen ist.

=> kritische Grundgröße notwendig, da verwaltungsintensiver als Verein

• Richtwert zumindest 200 KWP

• Jahresabschlusserstellung und Revision

• Sitzungserfordernisse inkl. Protokollführung
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Genossenschaftsgründungen – Wir sind bereit!

Vielen Dank fürs Zuhören und einen
schönen Abend wünscht

Hannes

Kontakt

0662 8886 10103

0664 4100 893

hannes.hettegger@rvs.at
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